
Im Gegensatz zur Richtlinie Nr. 4, die die zur Aus
legung des Begriffs der Gewerbsmäßigkeit entscheiden
den Gesichtspunkte lediglich auf der objektiven Seite 
sah, werden jetzt objektive und subjektive Faktoren 
berücksichtigt. Die Tat muß (objektiv) wiederholt be
gangen worden sein und der Täter dabei (subjektiv) in 
der Absicht gehandelt haben, sich aus der Tatwieder
holung eine Erwerbsquelle zu verschaffen. Wenn bei 
einem einmaligen Transport von Waren ein besonders 
hoher Gewinn erzielt wurde, so kann dies in Zukunft 
nicht mehr — wie bisher — als gewerbsmäßiges Han
deln i. S. des HSchG angesehen werden. Dagegen ist zu 
prüfen, ob u. U. hier nicht die qualifizierenden Merk
male des Buchst, a erfüllt sind.

Weiterhin stellt die neue Fassung des § 2 HSchG in 
Abs. 4 Buchst, c klar, daß nicht schon dann Gewerbs
mäßigkeit vorliegt, wenn der Transport im Gewerbe
betrieb durchgeführt wurde. Diese Auffassung ist be
reits seit längerer Zeit in der Rechtsprechung vertreten 
worden.2

Schließlich ist zu erwähnen, daß die wiederholte Tat- 
begehung i. S. dieser Bestimmung nicht mit der sog. 
Rückfalltat verwechselt werden darf, wie sie z. B. in 
§ 30 Abs. 2 Buchst, c StEG beschrieben ist. Eine Ver
urteilung oder Bestrafung wegen eines bereits durch
geführten illegalen Warentransports setzt § 2 Abs. 4 
Buchst, c keineswegs voraus.

Von besonderer Bedeutung ist die Bestimmung des 
§ 2 Abs. 5 HSchG. Sie verhindert die Gefahr einer for
malen Anwendung des Abs. 4 Buchst, b und c.

Sie stellt — ebenso wie § 30 Abs. 3 StEG für die 
schweren Fälle der Verbrechen gegen gesellschaftliches 
Eigentum — eine modifizierte Anwendung des materiel
len Verbrechensbegriffs auf die schweren Fälle der 
Verbrechen gegen den innerdeutschen Handel dar. 
Das bedeutet, daß die Gesichtspunkte, die bei der Ent
scheidung, ob es sich überhaupt um ein Verbrechen im 
materiellen Sinne handelt, berücksichtigt werden müs
sen, in entsprechender Weise bei der Frage, ob es sich 
um einen „Normalfall“ oder um einen schweren Fall
i. S. des HSchG handelt, zu beachten sind. Auch hier 
muß der materiellen Schwere nach ein qualitativ ge
fährlicherer Angriff auf den innerdeutschen Handel 
vorliegen, der nicht nur formal, dem Buchstaben nach, 
unter bestimmte qualifizierende Merkmale zu subsu
mieren ist.

Für die sujektive Seite ist beim schweren Fall zu 
beachten, daß der Täter in Kenntnis der objektiven 
qualifizierenden Umstände gehandelt haben muß.

Verhältnismäßig kurz braucht auf § 40 StEG einge
gangen zu werden. Nachdem diese Bestimmung die Ab
sätze 5 und 6 des § 4 HSchG aufgehoben hat, gibt es 
bei Verstößen gegen die für die Warenbewegung zwi
schen der DDR und dem demokratischen Sektor von 
Groß-Berlin geltenden Bestimmungen keine strafrecht
liche Verantwortlichkeit nach dem HSchG mehr. Be
kanntlich ist gern. § 4 Abs. 1 HSchG in Verbindung 
mit § 8 der 4. DB zum HSchG vom 25. August 1954 
(GBl. S. 757) für den Transport van Waren zwischen 
dem Gebiet der DDR und dem demokratischen Sektor 
Groß-Berlins der betriebliche Lieferschein erforderlich, 
soweit diese Transporte der Abwicklung von Verträ
gen oder sonstigen gewerblichen Zwecken dienen.

Der Wegfall der Bestimmungen des § 4 Abs. 5 und 6 
HSchG ist daraus zu erklären, daß angesichts der Tat
sache der einheitlichen Währung, die sowohl in der 
DDR als auch im demokratischen Sektor Groß-Berlins 
besteht, ein den Bestimmungen nicht entsprechender 
Warentransport zwischen diesen beiden Gebieten 
keine für den innerdeutschen Handel so gefährliche 
Wirkung hervorrufen kann, daß bei Zuwiderhandlun
gen eine Bestrafung erforderlich wäre. Wenn bislang 
als Grund für die Notwendigkeit einer besonderen 
Strafbestimmung für derartige Transporte angegeben 
wurde, daß sonst sehr leicht Waren vom demokrati
schen Sektor nach den Westsektoren transportiert 
werden könnten, wobei der demokratische Sektor ledig
lich als Zwischenstation benutzt würde3, so ist dem

2 vgl. auch Stegmann in NJ 1952 S. 400 f.
3 so z. B. Materialien zum Strafrecht, Heft 4 (Verbrechen

gegen die Volkswirtschaft), S. 103.

entgegenzuhalten, daß derartige Fälle — vorausgesetzt, 
daß dem Täter ein solches Vorhaben nachgewiesen 
wird — ohne weiteres als versuchtes Verbrechen nach 
§ 2 HSchG qualifiziert werden können.

Der Tatbestand des § 6 HSchG, der bestimmten Per
sonen eine Anzeigepflicht für in Vorbereitung befind
liche Verbrechen gegen den innerdeutschen Handel auf
erlegte, wurde ebenfalls durch § 40 StEG aufgehoben. 
In der Praxis hatte er, zumal seine Anwendbarkeit be
reits vom Wortlaut des Gesetzes her stark einge
schränkt war, keinerlei größere Bedeutung erlangt. 
Hinzu kommt, daß in den meisten Fällen der Nicht
anzeige tatsächlich eine echte Beteiligung des „Nicht
anzeigenden“ an dem durchigeführten Verbrechen vor
lag.

Abschließend bedarf jedoch noch eine Frage näherer 
Klärung. Da § 2 HSchG der alten Fassung nur bei sol
chen Angriffen auf die innerdeutschen Handelsbezie
hungen Anwendung finden konnte, die eine bestimmte 
Schwere aufwiesen, bedurfte es zur Differenzierung, 
insbesondere zur Ahndung leichterer Verstöße, weiterer 
gesetzlicher Bestimmungen, um einen umfassenden 
Schutz des innerdeutschen Handels zu gewährleisten. 
So nannte die Richtlinie Nr. 4 des Obersten Gerichts 
die Strafbestimmungen des § 1 WStVO, die dem 
Schutze des Warenverkehrs dienende Anordnung über 
die Warenbegleitscheinpflicht sowie die dem Schutze 
der Währung dienenden Strafbestimmungen des Ge
setzes zur Regelung des innerdeutschen Zahlungsver
kehrs und der Anordnung über die Ein- und Ausfuhr 
von Zahlungsmitteln. Nach der Neufassung des § 2 
HSchG kann die erforderliche Differenzierung bei der 
Bestrafung jetzt auf Grund des genügend weiten 
Strafrahmens durch dieses Gesetz selbst erfolgen. So
weit ein Verbrechen nach dem HSchG zugleich einen 
Verstoß gegen die Planwirtschaft bzw. gegen die Ver
sorgung der Bevölkerung darstellt, sind HSchG und 
§ 1 WStVO tateinheitlich verletzt.4 Der in letzter Zeit 
bereits sehr eingeschränkten Anwendung der Anord
nung über die Warenbegleitscheinpflicht bei illegalen 
Warenbewegungen zwischen den beiden Währungs
gebieten Deutschlands bedarf es m. E. in Zukunft nicht 
mehr. Damit kann eine in der Praxis äußerst lebhaft 
umstrittene Frage als erledigt betrachtet werden.

Falls zugleich mit der illegalen Warenverbringung 
ein Angriff auf die Gesetze zum Schutze unserer Wäh
rung erfolgt, sollte Tateinheit zwischen dem Verstoß 
gegen den innerdeutschen Handel und dem Anschlag 
gegen unsere Währung angenommen werden, wobei in 
erster Linie die Anordnung über die Ein- und Ausfuhr 
von Zahlungsmitteln in Verbindung mit § 9 WStVO 
anzuwenden ist.

Schließlich sei noch erwähnt, daß neben dem HSchG 
die (spezielle Fragen regelnde) Verordnung über den 
Geschenkpaket- und -päckchenverkehr auf dem Post
weg mit Westdeutschland, Westberlin und dem Ausland 
vom 5. August 1954 (GBl. S. 727) selbständige Bedeu
tung behält.

4 Hermann, Fragen der Anwendung des VESchG und der 
WStVO, NJ 1956 S. 120.

Pressekonferenz vor Beginn der Schöffenwahlen
Auf einer Pressekonferenz, ,die am 12. Februar 1958 im 

Haus des Nationalrats in Berlin stattfand, wies Minister 
Dr. Hilde B e n j a m i n  noch einmal auf die politische 
Bedeutung der am 17. Februar beginnenden Schöffenwahl 
hin und erläuterte, welche Vorbereitungen für die Wahl 
getroffen worden sind. Unter den fast 50 000 Kandidaten 
befinden sich 44,4 Prozent Arbeiter, 9,9 Prozent Genoesen- 
schafts- und Einzelbauern, 4,8 Prozent Angehörige der 
Intelligenz, 32,5 Prozent Angestellte, 1,6 Prozent Hand
werker und 6,8 Prozent Hausfrauen, Rentner und An
gehörige der Mittelschichten. 35,2 Prozent aller Kandi
daten sind Frauen.

Auf Fragen der Pressevertreter, mit welchen Vorstel
lungen die Schöffen ihre richterliche Tätigkeit begonnen 
haben, wie sie sich dafür qualifizieren, wie die Zusammen
arbeit zwischen Schöffen und Berufsrichtem sei u. a. m., 
antworteten auch einige Schöffen. Sie berichteten in 
lebendiger Weise aus ihren z. T. langjährigen Erfahrungen 
und gaben den anwesenden Journalisten des In- und 
Auslandes einen kleinen Einblick in das Wirken unserer 
Richter aus dem Volke.
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